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VEROR DNUNG

Die Stadtgemeinde Schwaz ordnet gemäß $ 43 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung 1g60 wegen
der Durchführung von Asphaltierungsarbeiten in der Rennhammergasse durch die Firma
STRABAG AG, Stuble rfeld 22,61 23 Terfens, für die notwendige Baudauer, längstens jedoch auf
die Dauer vom 23.08.2022 bis 09.09.2022, folgende verkehrsregelnde Maßnahmen an:

1. Rennhammergasse von Krakenbrücke bis schlaghaufenkapelle:
Für die Durchführung der Asphaltierungsarbeiten im Bereich der vorgenannten Wegever-
bindung ist es erforderlich, im geringen Umfang Vorbereitungsarbeiten durchzuführän. So
sollen die Randsteine entlang der Einfriedungsmauer Prantl durch eine Vormauerung er-
setzt werden und die Fahrbahnbreite entsprechend breiter werden. Dazu muss die Wege-
verbindung für die Durchführung der Betonierarbeiten gesperrt werden. Das abschnitts-
weise Zufahren zu den privaten Parkplätzen im unteren Bereich und im Bereich oberhalb
des Baustellenbereiches wird bestmöglich ermöglicht.

lm Kreuzungsbereich Rennhammergasse/Rennhammergasse (Schlaghaufenkapelle) ist
eine halbseitige Absperrung sowie das Verkehrszeichen ,,Fahrverbot" gem. S 52 Zift. 1

SIVO 1960 mit dem Zusatz,,Zu'fahrtbis zur Baustelle gestattet" gem. S 54 SIVO 1960 und
eine rechtsweisende Umleitungsbeschilderung gem. S 53 Ziff. 16b StVO 1960 aufzustel-
len.

lm Kreuzungsbereich Rennhammergasse/Kraken (Krakenbrücke nordseitig) ist eine voll-
flächige Abplankung sowie das Verkehrszeichen ,,Fahrverbot" gem. S 52 Ziff. 1 StVO 1gO0
und eine linksweisende Umleitungsbeschilderung gem.S 53Ziff.16b SIVO 1960 aufzu-
stellen.

lm Kreuzungsbereich BurggasseiKrakenbrücke ist das Verkehrszeichen ,,Achtung" gem.
S 50 zifr. 16 stvo 1960 mit dem Zusatz,,Rennhammergasse gesperrt" gem. S s4 stvo
1960 sowie eine linksweisende Umleitungsbeschilderung gem. S 53 Ziff, 16b StVO 1960
aufzustellen.

ln der Fuggergasse zwischen der Burggasse und der Lahnbachgasse sind die vorhande-
nen Parkplätze durch die Aufstellung der Verkehrszeichen ,,Halte- und Parkverbote" gem.
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Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch die Aufstellung der angeführten Straßenver-
kehrszeichen und die sonst erforderlichen Maßnahmen (Abschrankung dLr Baustelle usw.) zu
erfolgen. Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen in Kraft und mit
deren Entfernung wieder außer Kraft. Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen
der Straßenverkehrszeichenverordnung in der derzeit geltenden Fassung entsprechen. Die Best-
immungen der $$ 48 bis 54 der SIVO 1960 müssen böi der Aufstellung äer Straßenverkehrszei-
chen genau beachtet werden.

Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Bereich von Bundes- oder Landesstraßen
vom Bauführer im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Straßenmeisterei und
bei Gemeindestraßen einvernehmlich mit dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zu erfol-
gen' Die Kosten für die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Värkehrs im gegenständ-
lichen Baustellenberelch sind gem. $ 32 Abs. 6 SIVO 1960 vom Bauführer zu tragen.
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